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Plauen, 19.09.2024 
 
Plauen  
Rohrnetzauswechslung Trinkwasserleitung Nach dem Stadion 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme. Die Stadtwerke Strom Plauen GmbH & Co. KG 
(nachfolgend Stadtwerke Strom Plauen genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte - hat die 
Verteilnetz Plauen GmbH (nachfolgend Plauen NETZ) per Pachtvertrag bevollmächtigt, alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.   
 
Wir beziehen uns auf Ihre E-Mail vom 02.09.2024 und nehmen wie folgt Stellung. 
 
Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen stellten wir fest, dass sich im angegebenen Baubereich Mittel- und 
Niederspannungs-Kabelanlagen der Verteilnetz Plauen GmbH befinden. 
 
Sollten diese bei der Baumaßnahme stören, bitten wir Sie, den Baulastträger zu veranlassen, der Verteilnetz 
Plauen GmbH einen Auftrag zu deren Umverlegung zu erteilen. Die erforderliche Baufeldfreimachung ist im 
Zuge Ihrer Planung rechtzeitig zu beantragen. Dies ist mit uns zum frühestmöglichen Zeitpunkt – jedoch 
mindestens 6 Monate vorher – abzustimmen, das betrifft auch Veränderungen der Tiefenlage unserer 
Kabel. Dazu sind Lagepläne mit den eingetragenen Konfliktpunkten einzureichen. 
 
Die Kostentragung für die Umverlegungsmaßnahme erfolgt unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips 
auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder vertraglicher Bedingungen in direkter Abstimmung zwischen 
dem EVU und dem Baulastträger. Gegebenenfalls gestatten wir uns, dem Baulastträger die umlagefähigen 
Kosten im Rahmen eines Angebotes zu unterbreiten. 
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Die in der Anlage enthaltenen Bestandspläne geben Ihnen Auskunft über die Lage und die Art unserer Strom-
übertragungsanlagen. 
 
Bei der Ausführung o. g. Vorhabens sind aus sicherheitstechnischen Gründen nachfolgend aufgeführte 
Bedingungen einzuhalten. 
 
Über die aktuelle Tiefenlage der Kabelsysteme liegen uns keine gesicherten Angaben vor. Sollten unsere 
Kabel durch andere nicht nachvollziehbare Oberflächenregulierungen nicht normgerecht verlegt sein und 
durch o. g. Baumaßnahme unzulässige Näherungen erfolgen, sind Umverlegungsmaßnahmen vorzusehen 
bzw. Suchschachtungen in Auftrag zu geben. 
 
Bei seitlichen Näherungen bzw. Parallelführungen ist zwischen unseren Versorgungskabeln und anderen Ver- 
und Entsorgungsleitungen grundsätzlich ein Abstand von 0,4 m einzuhalten. An vorhandenen Engpässen soll 
ein Mindestabstand von 0,2 m möglichst nicht unterschritten werden. Bei Kreuzungen anderer Ver- und 
Entsorgungsleitungen mit unseren Kabelanlagen ist grundsätzlich ein Abstand von 0,2 m einzuhalten. 
 
Können die bei Näherungen und Kreuzungen vorgeschriebenen Mindestabstände von 0,2 m nicht eingehalten 
werden, muss eine Berührung zwischen unseren Kabelanlagen und anderen Ver- und Entsorgungsleitungen 
zwingend durch geeignete Maßnahmen, z. B. durch Zwischenlegen isolierender Schalen oder Platten, 
ausgeschlossen werden. Diese Maßnahmen hat der Baulastträger oder dessen Beauftragter unter der Service-
nummer 0800 2 884400 (kostenfrei) bekanntzugeben (DIN VDE 0101-1, Pkt. 5.6). 
 
Bei unbeabsichtigtem Freilegen von Starkstromanlagen ist unverzüglich die Störungshotline 0800 2 305070 
(kostenfrei) zu informieren. Diese Kabel sind vor unkontrollierbaren Erdmassenbewegungen oder sonstiger 
mechanischer Beschädigung zu schützen. 
 
Bei maschinellem Tiefbau ist ein seitlicher Abstand von mindestens 1,0 m zu wahren. Wird dieser Abstand 
unterschritten, ist manueller Tiefbau anzuwenden. Dabei dürfen spitze oder scharfe Werkzeuge nur bis zu 
einem Abstand von ca. 10 cm zur Kabellage zur Anwendung kommen. Für die weitere Annäherung sind 
stumpfe Geräte (z. B. Schaufeln) zu verwenden. Diese sind möglichst waagerecht zu führen und sorgfältig zu 
handhaben. Spitze Gegenstände dürfen im Trassenbereich von Starkstromkabeln nur mit Abweiser, bis zu  
30 cm von der Spitze aus, in das unberührte Erdreich getrieben werden. Für grabenlose Verfahren sind 
Detailabstimmungen erforderlich. 
 
Im Erdreich verlegte Starkstromkabel sind bei beabsichtigtem Freilegen so zu sichern, dass Beschädigungen 
ausgeschlossen sind. Ein störungsfreier Betrieb der EVU-Kabel muss gewährleistet sein. 
 
Ein direktes Befahren von Starkstromanlagen, insbesondere von Mittelspannungskabeln, mit mobiler Technik 
ist auf Grund der von diesen Anlagen ausgehenden Gefahren nicht statthaft. 
 
Unabhängig von unserer Stellungnahme möchten wir Sie darauf hinweisen, vor Baubeginn einen Antrag 
auf Auskunft über den Verlauf unterirdischer Energieversorgungsanlagen der Verteilnetz Plauen GmbH zu 
stellen. Dafür bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Internetbeauskunftung unter www.plauen-netz.de an. 
 

http://www.plauen-netz.de/
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Eventuelle Nachforderungen, die sich aus dem Baufortlauf oder der Nichteinhaltung der o. g. Auflagen er-
geben können, behalten wir uns vor. 
 
Bitte beachten Sie auch die Stellungnahme der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ 
STROM) mit gleichem Datum (PVV 25437/2024, V109513).  
 
Die Stellungnahme besitzt ab dem Tag der Ausstellung eine Gültigkeit von 2 Jahren. 
 
Bitte nutzen Sie zukünftig für TÖB-Anfragen unser Postfach TOEB-Suedsachsen@mitnetz-strom.de.  
 
Mit freundlichen Grüßen       
 
Verteilnetz Plauen GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n) 
Deckblatt mit Legende 
Übersichtsplan 
Lagepläne der MS-/NS- & TEL-Anlagen  
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